
 
A n t r a g : 1. Die Verwaltung wird beauftragt,  

1.1    die Planung der Maßnahme „Bau 
eines Kunstrasenplatzes im Städti-
schen Stadion“ einzuleiten (Pla-
nungsbeschluss) 

1.2    einen Antrag auf Förderung nach 
der „Spielfeld- und Laufbahnför-
derrichtlinie“ zu stellen und 

1.3    im Falle einer Förderzusage die 
Planung der Ratsversammlung zur 
Beschlussfassung vorzulegen 
(Baubeschluss). 

 
2. Der Freigabe von Haushaltsmitteln im 

Investitionshaushalt für den Neubau ei-
nes Kunstrasenplatzes im Städtischen 
Stadion in Höhe von 550.000 EUR wird 
zugestimmt (Aufhebung des Sperrver-
merks). 

 
 

 


